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§ 227 BVergG 2018 Freiwillige
Bekanntmachung eines

Vergabeverfahrens auf Unionsebene
 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.06.2019

Sofern der Sektorenauftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige

Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zulässig ist, kann der Sektorenauftraggeber dem Amt für

Verö entlichungen unter Verwendung des einschlägigen Standardformulars für Bekanntmachungen die Entscheidung

bekannt geben, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll.

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 227 BVergG 2018 Freiwillige Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens auf Unionsebene
	BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018


